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Institutionelle Behördenkriminalität in der Schweiz
Ergänzung meiner besonderen Bedingungen – 2. Inverzugsetzung

Grüezi

Mit Schreiben vom 22. März 2021 habe ich Ihnen Ihre rechtliche Situation erklärt und meine besonde-
ren Bedingungen bekannt gegeben und mit Schreiben vom 6. Mai 2021 setzte ich Sie in Verzug. Hier-
mit setzte ich Sie ein weiteres Mal in Verzug und fordere Sie auf, umgehend den Nachweis ihrer han-
delsrechtlichen und hoheitlichen Legitimation zu beweisen. Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, so
haben Sie sofort alle getätigten Entscheidungen / Urteile etc. zu annullieren.

Aufgrund Ihres Handlungsmusters ist davon auszugehen, dass Sie Ihre Amtsanmassungen und weite-
ren Verbrechen (Amtsanmassung, Art. 287 StGB; Nötigung, Art. 181 StGB; Betrug, Art. 146 StGB; unge-
treue Geschäftsbesorgung, Art. 158; Unterstützung einer kriminellen Organisation, Art. 260ter StGB;
und viele weitere mehr) nicht aufgeben wollen, weshalb Sie laufend in meine besonderen Bedingun-
gen eintreten. Das führt dazu, dass sich die Abrechnungssumme stetig erhöhen wird, weshalb bereits
hier abzusehen ist, dass die genannten Funktionäre nicht in der Lage sein werden, diese Forderung je
zu bezahlen. Ich hoffe, Sie sind sich über die strafrechtliche Tragweite dieses Verhaltens bewusst.

Aufgrund dieser Situation passe ich meine Bedingungen wie folgt an:

Sollten die genannten Funktionäre nicht in der Lage sein, die anfallenden Pönalen und Gebühren aus
den eingegangenen Verträgen mit mir vollständig selbst zu bezahlen, so haften für den Restbetrag alle
übrigen Angestellten des Bezirksgerichtes Uster solidarisch. Reicht auch dieses Vermögen nicht aus, so
haften für den weiteren Restbetrag alle übrigen Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung solidarisch.

Im Weiteren gilt: Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. Die In-
kenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Das Definitionsrecht dieses In-
struments liegt ausschliesslich beim Verfasser. Alle Rechte vorbehalten.
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